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E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz und das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert werden (Sozialversicherungs-
Änderungsgesetz 2010 – SVÄG 2010) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. xx/20xx, wird wie folgt geändert: 

1. § 36 Abs. 1 lautet: 
„(1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat nach Anhörung der 

gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Richtlinien über das Vorliegen 
von Notlage im Sinne des § 33 Abs. 3 zu erlassen. Das Ausmaß der täglichen Notstandshilfe beträgt: 
 1. 95 vH des Grundbetrages zuzüglich 95 vH des Ergänzungsbetrages des jeweils gebührenden 

täglichen Arbeitslosengeldes, kaufmännisch gerundet auf einen Cent, wenn der tägliche 
Grundbetrag ein Dreißigstel des Richtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG, 
kaufmännisch gerundet auf einen Cent, nicht übersteigt; 

 2. 92 vH des Grundbetrages des jeweils gebührenden täglichen Arbeitslosengeldes, kaufmännisch 
gerundet auf einen Cent, in den übrigen Fällen, wobei 95 vH eines Dreißigstels des Richtsatzes 
gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG, kaufmännisch gerundet auf einen Cent, nicht 
unterschritten werden darf; 

zuzüglich gebühren Familienzuschläge gemäß § 20 AlVG, soweit dadurch die Obergrenze gemäß § 21 
Abs. 5 nicht überschritten wird.“ 

2. Dem § 36 Abs. 3 lit. B lit. a werden folgende Sätze angefügt: 
„Eine Anrechnung von Einkommen des Ehegatten, der Ehegattin, des eingetragenen Partners, der 
eingetragenen Partnerin, des Lebensgefährten oder der Lebensgefährtin des (der) Arbeitslosen hat 
insoweit zu unterbleiben, als das Haushaltseinkommen durch die Einkommensanrechnung unter den für 
den Haushalt geltenden Mindeststandard fallen würde. Der Mindeststandard für zwei Personen entspricht 
dem kaufmännisch auf volle Euro gerundeten Betrag, der sich ergibt, wenn der Richtsatz gemäß § 293 
Abs. 1 lit. a sublit. aa ASVG um den von einer Person, die eine Pension in dieser Höhe bezieht, jeweils 
einzubehaltenden Beitrag zur Krankenversicherung vermindert wird. Der Mindeststandard erhöht sich für 
jede im Haushalt lebende minderjährige Person, für die der (die) Arbeitslose oder die Person, deren 
Einkommen anzurechnen ist, Anspruch auf Familienbeihilfe hat, um einen kaufmännisch auf volle Euro 
gerundeten Betrag. Der Erhöhungsbetrag entspricht für die drei ältesten minderjährigen Personen jeweils 
18 vH des Richtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG und für jede weitere minderjährige 
Person jeweils 15 vH des Richtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 lit. a sublit. bb ASVG, vermindert um den 
jeweils einzubehaltenden Beitrag zur Krankenversicherung. Der zu berücksichtigende tägliche 
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Mindeststandard beträgt ein Dreißigstel des jeweiligen monatlichen Mindeststandards, kaufmännisch 
gerundet auf einen Cent.“ 

3. Dem § 79 wird folgender Abs. 106 angefügt: 
„(106) § 36 Abs. 1 und Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2010 tritt mit 

1. September 2010 in Kraft.“ 

Artikel 2 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/20xx, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 292 Abs. 4 lit. c entfällt der Ausdruck „die Kinderzuschüsse sowie“. 

2. § 293 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 120,96 € für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht.“ 

3. Nach § 650 wird folgender § 651 samt Überschrift angefügt: 
„Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

§ 651. Die §§ 292 Abs. 4 lit. c und 293 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2010 treten mit 1. September 2010 in Kraft.“ 

Artikel 3 

Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/20xx, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 149 Abs. 4 lit. c entfällt der Ausdruck „die Kinderzuschüsse sowie“. 

2. § 150 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 120,96 € für jedes Kind (§ 128), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht.“ 

3. Nach § 331 wird folgender § 332 samt Überschrift angefügt: 
„Schlussbestimmung zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

§ 332. Die §§ 149 Abs. 4 lit. c und 150 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2010 treten mit 1. September 2010 in Kraft.“ 

Artikel 4 

Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/20xx, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 140 Abs. 4 lit. c entfällt der Ausdruck „die Kinderzuschüsse sowie“. 

2. § 141 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 
„Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um 120,96 € für jedes Kind (§ 119), dessen Nettoeinkommen den 
Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht erreicht.“ 

3. Nach § 322 wird folgender § 323 samt Überschrift angefügt: 
„Schlussbestimmung zu Art. 4 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 

§ 323. Die §§ 140 Abs. 4 lit. c und 141 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2010 treten mit 1. September 2010 in Kraft.“ 


